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Fürstentum 
Liechtenstein 

Amtliche Kundmachungen 
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Bekanntmachung 
Die Fürstliche Regierung gibt bekannt, dass gemäss Artikel 6 der Statuten der Dr. Legerlotz-
Stiftung Studierende ein Stipendium erhalten können. Bedingungen für die Gewährung ei
nes Stipendiums sind sowohl der Nachweis des erfolgreichen Studienverlaufs als auch des 
Bedarfs zusätzlicher Mittel zur Finanzierung des Studiums. 

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden nach folgender Prioritätsordnung auf die An
trag stellenden Personen verteilt: 
1. Soziale Härtefälle, sofern die staatliche Unterstützung zur Finanzierung nicht ausreicht; 
2. Besonders teure Ausbildungsstätten sowie Doktoranden stufen, Postgraduates, 

Studierende im Zweitstudium; 
3. Übrige, sofern Mittel zur Verfügung stehen. 

Gesuche mit Angabe der Studienrichtung, Anzahl der Semester und Bestätigung über ab
gelegte Prüfungen, bei Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit Immatrikula
tionsbestätigung, sind bis spätestens 21. September 2005 bei der Regierung, Ressort 
Bildungswesen, einzureichen. 

Vaduz, 25. August 2005 ^ gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 

Regierung des Fürstentums Liechtenstein 

Amt für Volkswirtschaft 
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Fachprüfung im Gastgewerbe 
Das Amt für Volkswirtschaft hat den Prüfungstermin für die liechtensteinische Fach
prüfung Im Gastgewerbe gemäss der Verordnung vom 27. Mai 2003 über die fachlichen 
Qualifikationen im Gastgewerbe, LGBI. 2003 Nr. 130, auf den Termin vom 28. November 
bis 1. Dezember 2005, festgelegt. 

Anmeldungen sind bis spätestens Montag, 3. Oktober 2005 an das Amt für Volkswirt
schaft, Abteilung Wirtschaft, Gerberweg 5,9490 Vaduz, zu richten, Anmeldeformulare 
können im Internet unter  www.avw.llv.li (Link «Firmengründung/-Iöschung») oder beim 
Amt für Volkswirtschaft (Tel. 236 64 59) bezogen werden. 

Ergänzungsprüfung im Gastgewerbe 
Das Amt für Volkswirtschaft hat den Prüfungstermin für die Ergänzungsprüfung im Gast
gewerbe gemäss der Verordnung vom 27. Mai 2003 über die fachlichen Qualifikationen 
im Gastgewerbe, LGBI. 2003 Nr. 130, auf Freitag, 28. Oktober 2005, festgelegt. 

Anmeldungen sind bis spätestens Montag, 3. Oktober 2005 an das Amt für Volkswirt
schaft, Abteilung Wirtschaft, Gerberweg 5,9490 Vaduz, zu richten. Anmeldeformulare 
können im Internet unter  www.avw.llv.li (Link «Firmengründung/-Iöschung») oder beim 
Amt für Volkswirtschaft (Tel. 236 64 59) bezogen werden. 

Amt für Volkswirtschaft 

Grundbuchvermessung Balzers 
Operat 4 
Mitteilung und Aufforderung 
Nach Abschluss der Grundbudriprmessung Balzers hat die Fürstliche Regierung in ihrer 
Sitzung vom 09. August 2005 (RA 2005/1854-3333) das Vermessungswerk Balzers Operat 
4 für rechtskräftig erklärt und ihm die Beweiskraft öffentlicher Urkunden mit amtlicher 
Glaubwürdigkeit zuerkannt. Gleichzeitig wurde das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregis
teramt mit der Eintragung beauftragt. 

Die betroffenen Eigentümer werden hiermit in Kenntnis gesetzt, dass ab Dienstag, 
20. September 2005 bei Grundstückgeschäften ausschliesslich die neuen Grundstocks
bezeichnungen zu verwenden sind. Bei Verwendung der alten Grundstücksbezeichnungen 
wären die Grundstückgeschäfte erforderlichenfalls zur Verbesserung zurückzustellen. 

Alle Interessierten werden hiermit gemäss Art. 17 Abs. 2 und Art. 87 SchlT/SR aufgefordert, 
alle ihre dinglichen Rechte, welche ohne Eintragung in das alte Grundbuch entstanden 
sind, binnen einer Frist von einem Monat, gerechnet ab 20. September 2005, zur Eintra
gung in tjjas Grundbuch anzumelden, widrigenfalls diese Dienstbarkeiten erlöschen. 

Vadu J | l  ̂ September 2005 Der Amtsleiter 

Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt 1 4 9 8  1 3 0  
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I P  U S t g e t e s t e t  und empföhlen 
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GEMEINDE TRIESEN 

Baulandumlegung Haldenweg 
Planauflage Perimetorplan und Kostenverteiler 
Der Gemeinderat Thesen hat gemäss Baugesetz, geltende Fassung, in seiner 
Sitzung vom 19.10.2004 mit GRB 551-18-04 den Perimeterplan und den 
Kostenverteiler genehmigt. 

Der Perimeterplan und.der Kostenverteiler liegen vom 01.09. bis 30.09.2005 wäh
rend den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung (8.45 -11.45 Uhr und 13.30 -
16.30 Uhr) zur Einsichtnahme auf. 

RechUrntttribeMvung: 
Gegen den Pertmeterpian kann wätyeod der Planauflage beim Gemeinderat Thesen 
schriftlich ein begründeter Einspruch eingereicht werden. 

Trieaen, 1. September 2005 

Gemeindevorstehung Thesen 
Xaver Hoch, Vorsteher 


